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1 Einleitung 
In Barbershops werden Tätigkeiten ausgeübt, bei welchen Krankheitserreger auf den Men-
schen übertragen werden können. Barbershops unterliegen daher der Verordnung zur Ver-
hütung übertragbarer Krankheiten (Hygiene-Verordnung, [1]). Außerdem gehören Barber-
shops zu den Einrichtungen, die gemäß § 36 Abs. 2 des Infektionsschutzgesetztes infek-
tionshygienisch vom Gesundheitsamt überwacht werden können. [2] 

Dieses Merkblatt soll Hilfestellungen liefern, wie Sie die Anforderungen der Hygieneverord-
nung umsetzen und durch welche Maßnahmen Sie das Risiko einer gesundheitlichen 
Schädigung für Sie und Ihre Kunden minimieren können. 

Die Verantwortung für die Einhaltung der Hygiene trägt immer der Inhaber bzw. die Inha-
berin des Betriebes. 

2 Anforderungen an die Hygiene 
Auch wenn dieses Merkblatt nicht speziell auf Arbeitsschutzmaßnahmen eingeht, sind viele 
Empfehlungen aus anderen Gewerbebereichen auch für die Hygiene relevant und dienen 
der Vermeidung der Übertragung von Krankheitserregern. [3] 

2.1 Hinweise zum Arbeitsschutz 
Generell gilt, dass der Arbeitgeber nach Arbeitsschutzgesetz verpflichtet ist, die Gefährdun-
gen für seine Beschäftigten am Arbeitsplatz zu ermitteln und zu beurteilen (sog. Gefähr-
dungsbeurteilung) und Maßnahmen für die Sicherheit und zum Schutz der Gesundheit dar-
aus abzuleiten. Eine Gefährdungsbeurteilung kann nur vor Ort durch den Arbeitgeber mit 
entsprechender Fachexpertise für eine spezielle Tätigkeit erfolgen. Im Bereich des Arbeits-
schutzes gilt generell das TOP-Prinzip, d. h., dass technische und organisatorische Maß-
nahmen vor persönlichen Maßnahmen (z. B. persönliche Schutzausrüstung (PSA)) ergrif-
fen werden müssen. Welche PSA vom Beschäftigten getragen werden muss, wird im Rah-
men der Gefährdungsbeurteilung festgelegt. 

2.2 Hinweise zur Hygiene und zum Infektionsschutz 
Übertragungen von Krankheitserregern finden sehr häufig über die Hände, aber auch über 
Gegenstände oder Flächen statt. Laut Hygieneverordnung sind Personen, die berufs- oder 
gewerbsmäßig Rasieren zur sorgfältigen Beachtung der allgemein anerkannten Regeln der 
Hygiene verpflichtet. [1] 
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Die Hände sollen vor Arbeitsbeginn, nach dem Toilettengang, nach dem Naseputzen, nach 
Pausen sowie zwischen zwei Kunden mit hautverträglicher Flüssigseife gewaschen wer-
den. 

Auf Ringe, Armbänder, Uhren sowie künstliche Nägel soll verzichtet werden, da Schmuck 
und sonstige künstliche Gegenstände das effektive Händewaschen/Händedesinfizieren be-
hindern und die Hände somit als Vehikel für Krankheitserreger dienen können. 

In leicht erreichbarer Nähe des Arbeitsplatzes soll ein Handwaschbecken mit Seifenspen-
der vorhanden sein. Zum Abtrocknen der Hände sollen Papierhandtücher verwendet wer-
den. 

Da bei häufigem Händewaschen Schädigungen der Haut entstehen können und damit eine 
wirkungsvolle Reinigung der Hände beeinträchtigt werden kann, sollten die Hände regelmä-
ßig mit Hautschutzpräparaten gepflegt werden.  

Grundsätzlich gilt: 

Haarpflegeinstrumente, -geräte und -zubehör müssen nach jedem Kunden gereinigt und 
sollen ebenso desinfiziert werden, spätestens am Ende des Arbeitstages. 

Rasiermesser müssen nach jedem Kunden gereinigt und desinfiziert werden, Einweg-
Klingen sind zu bevorzugen. 

Alle anderen Arbeitsmaterialien (z. B. Kämme, Haarbürsten, Scherköpfe) müssen nach je-
dem Kunden gereinigt und desinfiziert werden, sofern sie auf nicht intakter Haut angewen-
det wurden oder mit Blut oder anderen Körpersekreten kontaminiert sind. [1] 

Einmalprodukte sind regelhaft nach Gebrauch zu entsorgen. 

Ein durchstichsicherer Abwurfbehälter für die Entsorgung spitzer, scharfer oder zerbrechli-
cher Gegenstände (z. B. Rasierklingen) dient zur sicheren Entsorgung und kann somit vor 
Krankheitsübertragungen schützen. [1] 

Handtücher und Kundenumhänge sollen mindestens bei 60 Grad gewaschen und anschlie-
ßend im Wäschetrockner getrocknet werden. Sollten Handtücher mit Blut in Kontakt ge-
kommen sein, müssen diese einer desinfizierenden Aufbereitung (z. B. professionelle Rei-
nigung) zugeführt oder entsorgt werden. 

Für jeden Kunden muss ein frisches Handtuch verwendet werden.  

Kundenumhänge sind nach jedem Gebrauch zu wechseln [4]. 

 

 

 



          Bayerisches Landesamt für 
 Gesundheit und Lebensmittelsicherheit    

1 

www.lgl.bayern.de Seite 5 

Titel der 

Im Bedarfsfall gilt: 

Nach unbeabsichtigter Verletzung der Haut ist eine Wunddesinfektion mit einem zugelasse-
nen Wunddesinfektionsmittel durchzuführen. [1] 

Kunden, die an übertragbaren Hauterkrankungen (z. B. Pilzerkrankungen der Haut) leiden, 
dür-fen nicht in Barbershops behandelt werden. [5] Sollte ein Befall erst während der Be-
handlung festgestellt werden, so ist diese abzubrechen. Dem Kunden sollte dringend ange-
raten werden, zur Abklärung zum Arzt zu gehen. Alle bei diesem Kunden verwendeten Ar-
beitsmaterialien (z. B. Kämme, Haarbürsten und Scheren) sind unmittelbar dem Aufberei-
tungsprozess (Reinigung und Desinfektion) zuzuführen. Sie dürfen erst im Anschluss an 
eine wirksame Reinigung und Desinfektion wieder an anderen Kunden eingesetzt werden. 

Eventuell mit Krankheitserregern direkt oder indirekt in Kontakt gekommene Hände sind zu 
desinfizieren. [6] 

Kommt es zu Häufungen von Kopfhauterkrankungen (z. B. Hautpilzerkrankungen, Läusen), 
so gilt für die betreffende Einrichtung, dass grundsätzlich alle verwendeten Arbeitsmateria-
lien nach Anwendung am Kunden dem Aufbereitungsprozess (Reinigung und Desinfektion) 
zuzuführen sind. Dies gilt im Häufungsfall explizit auch für die Behandlung von asymptoma-
tischen Kunden. 

Wichtig: 

Hände-, Haut- und Schleimhautdesinfektionsmittel sollen nur in der Originalflasche verwen-
det werden. Das Umfüllen von Hände-, Haut- und Schleimhautdesinfektionsmittel wird nicht 
empfohlen. Beim Umfüllen aus Originalgebinden besteht die Gefahr, dass das Desinfektions-
mittel mit Keimen aus der Umgebung kontaminiert wird. Rechtliche Vorgaben zum Umgang 
mit Biozidprodukten sowie Herstellerangaben z. B. zur Lagerung sind zu beachten [7]. 

2.3 Umgang mit Arbeitsmaterialien/Instrumenten 
Instrumente, die die Haut und Schleimhaut nicht durchdringen, diese aber möglicherweise 
verletzen können, oder mit verletzter Haut und Schleimhaut in Berührung kommen, müssen 
nach jeder Anwendung gereinigt und desinfiziert werden. [1] 

2.3.1 Reinigung und Desinfektion der Arbeitsmaterialien 

Die Hygieneverordnung stellt umfangreiche Anforderungen an die nachgewiesene Wirk-
samkeit der Reinigungs- und Desinfektionsmittel. [1] Entsprechende Mittel und Verfahren 
sind dabei regelhaft in den Listen des Robert Koch-Instituts (RKI) und des Verbundes für 
angewandte Hygiene e. V. (VHA) aufgeführt. [8,9] 
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Neben dem geforderten viruziden Wirkspektrum [1] kann auch eine fungizide Wirkung ge-
geben sein, auf die wegen möglicher Hautpilzerkrankungen der Kunden besonders zu 
achten ist. 

2.3.2 Aufbereitungsverfahren 

Grundsätzlich sollen unreine und reine Arbeitsschritte baulich oder organisatorisch vonein-
ander getrennt sein. Geeignete Verfahren und Vorgehensweisen können hier zum Beispiel 
aus dem Gesundheitsbereich übertragen werden. [10] 

Beim Umgang mit Desinfektionsmitteln und bei Aufbereitungstätigkeiten sind Arbeitsschutz-
maßnahmen einzuhalten. Diese werden nicht in diesen Empfehlungen beschrieben und 
sind daher separat zu prüfen. 

Verwendete Geräte/Arbeitsmaterialien müssen vor einer Desinfektionsmaßnahme immer 
erst einer Reinigung unterzogen werden:  

1. Reinigung – 2. Desinfektion 

Die Reinigung kann manuell mit Hilfe von geeigneten Reinigungsbürsten erfolgen. Eine 
Vorreinigung mit Hilfe eines Ultraschallbades kann erfolgen [11]. Dabei ist es sinnvoll, die 
Arbeitsmaterialien direkt nach Anwendung am Kunden ins Bad einzulegen, um ein Antrock-
nen des Schmutzes zu verhindern. Bei Verwendung eines Ultraschallbades ist gemäß den 
Vorgaben des Herstellers zu arbeiten. Zu beachten ist, dass das Einlegen der Instrumente 
in das Ultraschallbad aber niemals die manuelle Reinigung oder Desinfektion ersetzt! Nach 
der Reinigung werden die Instrumente mit Trinkwasser abgespült, um Rückstände des Rei-
nigungsmittels zu entfernen und im Anschluss sorgfältig getrocknet. 

Zur Desinfektion werden die gereinigten Instrumente in eine mit Instrumentendesinfektions-
mittel gefüllte, abdeckbare Wanne mit Siebeinsatz eingelegt. Dabei ist darauf zu achten, 
dass die Instrumente vollständig bedeckt sind und keine Lufteinschlüsse entstehen. Sche-
ren müssen geöffnet in die Lösung gelegt werden, Hohlinstrumente müssen durchgespült 
werden. Die Herstellerangaben zu Konzentration, Temperatur und Einwirkzeiten sowie die 
Herstellerangaben zur Materialverträglichkeit der Instrumente und Wechselintervalle der 
Desinfektionslösung müssen unbedingt beachtet werden. [10] 

Die Wanne ist täglich nach Reinigung und Trocknung mit einem Flächendesinfektionsmittel 
zu wischen. [12] 

Nach Reinigung und Desinfektion müssen die Arbeitsgeräte vor Rekontamination geschützt 
gelagert werden. 
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3 Hygieneplan 
Im Rahmen des Qualitätsmanagements empfiehlt es sich, alle Maßnahmen zur Vermei-
dung einer Infektionsgefährdung und Regelungen zur Hygieneorganisation in einem Hygie-
neplan festzuhalten. Dieser sollte folgende Bereiche umfassen: 

• Personalhygiene 

• Allgemeine Desinfektionsmaßnahmen 

• Hygienemaßnahmen vor, während und nach dem kürzen der Haare 

• Aufbereitung von Instrumenten 

• Ver- und Entsorgung 

Der Hygieneplan sollte regelmäßig sowie bei Veränderungen (z. B. Personalwechsel,  
Anschaffung neuer Geräte) aktualisiert werden.  
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